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RS OGH 1994/11/23 7Ob593/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

ABGB §418

Rechtssatz

Das Begehren auf Entfernung eines im Wissen um den tatsächlichen Grenzverlauf errichteten Überbaues auf einer

Grundfläche von 1,1 Quadratmeter ist nicht schikanös.

Entscheidungstexte

7 Ob 593/94
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